
Teilnahme 45

1. die Ausführung der beabsichtigten Handlung auf ge
geben hat, ohne daß er an dieser Ausführung durch 
Umstände gehindert worden ist, welche von seinem 
Willen unabhängig waren, oder

2. zu einer Zeit, zu welcher die Handlung noch nicht 
entdeckt war, den Eintritt des zur Vollendung des 
Verbrechens oder Vergehens gehörigen Erfolges durch 
eigene Tätigkeit abgewendet hat.

DRITTER ABSCHNITT

TEILNAHME

Mittäterschaft 
§ 47

Wenn mehrere eine strafbare Handlung gemeinschaft
lich ausführen, so wird jeder als Täter bestraft.

Anstiftung 
§ 48

(1) Als Anstifter wird bestraft, wer einen anderen zu 
der von demselben begangenen mit Strafe bedrohten 
Handlung durch Geschenke oder Versprechen, durch 
Drohung, durch Mißbrauch des Ansehens oder der Ge
walt, durch absichtliche Herbeiführung oder Beförderung 
eines Irrtums oder durch andere Mittel vorsätzlich be
stimmt hat.

(2) Die Strafe des Anstifters ist nach demjenigen Ge
setz festzusetzen, welches auf die Handlung Anwendung 
findet, zu welcher er wissentlich angestiftet hat.


